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Freiste! I u n gs beschei n ig u n g

zum Steuerabzug ber Baul_eistungen

gemäß § 48 b Abs. 1 Satz 1 des

Einkommenste ue r oe s et ze s

24.rL.2022

Sicherheitsnummer: 00040117

Rottsieper Thomas &

Rottsiöper Andreas GbR
Rechtsform: Gesellschaft des bürgerlichen Rechts
Honsberger Str. 5
42857 Remscheid

wird hiermit bescheinigt, dass der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfänger) von der Pflicht
zum Steuerabzug nach § 48 Abs. 1 ESIG befreit ist.

Diese Bescheinigr:ng gilt vom 24.!1.2022 bis zum 37.1,2.2024.

Talichtiger Hinweis:

Diese Bescheinigung ist dem Leistungsempfänger im Orlginal auszuhändigen, wenn sie für bestimmte
Bau.l-eistungen gilt. Ist die Bescheinigtung für einen Zeitraum gü1tig, kann auch eine Kopie ausge-
händigt werden. Das Original ist mit Dienstsiegel und Sicherheits-Nummer versehen.

Der Leistungsempfäng'er hat die Möglichkeit, sich durch eine Prüfung der GüIti-gkeit der EreisteJ.-
Iungsbescheinigrrng über ein eventuelles Haftungsrisiko Gewissheit zu werschaffen.

Die Prüfung kann durch eine fnternetabfrage beim Bundeszentralamt für Steuern (,,;,,.,.... :.' ".)!.ii'l.i..(1,.,r)erfolgen. Dazu werden die Daten beim Bundeszentralamt für Steuern qespeichert und bei einer
Internetabfrage dem Leistungsempfänger bekannt gegeben. Bestätigt das Bundeszentralamt für
Steuern die Gültigkeit nicht oder kann der Leistung'sempfänger eine Internetabfrage nicht durch-
führen, kann er sich durch ei-ne Nachfrage bei- dem auf der Frei-stellungsbescheinigung angegebenen
Finanzamt Gewissheit verschaffen. Das Unterlassen einer Internetabfrage beim Bundeszentralamt für
Steuern oder einer Nachfrage beim Finanzamt begründet für sich altein keine zur Haftung führende
grobe Fahrlässigkeit.

Die Befreiung von der Pflicht zum Steuerabzug gil-t fur Zahlungen, die innerhal-b des o. g. GüItig-
keltszeitraumes und/oder für die o.g. Bauleistungen geleistet werden. Die Aufrechnung (Verrech-
nung) des Leistungsempfängers mit Gegenansprüchen gegenüber dem Leistenden steht einer Zahlung
Yruf urr.

Der tiliderruf dieser Bescheinigrung bleibt vorbehalten.

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrrft güItig.

Konto der Finanzkasse:

Vrleitere Informationen auf der Ietzten Seite
Internet unter www. finanzverwallu1lg_: nry:qe

*1*

Kredi ti-ns ti tut :

BBk eh Dr-isseldorf
rBAN DE59 3000 0000 0033 0015 05

oder im

BIC MARKDEE130O

*22L725*


